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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.2005

Rechtssatz

Ein KFZ-Lenker ist bei einem Verkehrsunfall weder zur Mitwirkungsp2icht, noch zur Meldep2icht verp2ichtet, wenn

ausschließlich an seinem eigenen Fahrzeug ein Sachschaden entstanden ist und auch das Einschreiten eines Organes

des ö7entlichen Sicherheitsdienstes nur von ihm selbst, nicht jedoch vom Unfallgegner verlangt worden war. Daher

wird in diesem Fall weder das Tatbild des § 4 Abs 5 StVO noch jenes des § 4 Abs 1 lit c StVO verwirklicht.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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